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Dies ist die 5. Ausgabe der Schulleiter – 
Infos  des Primarschulhauses Kirchstras-
se. Das Infoblatt erscheint in regelmässi-
gen Abständen und informiert Sie über 
Schulentwicklung, Projekte, Sporttage 
etc. Gerne nehmen wir Rückmeldungen 
und Anregungen von Ihnen entgegen.  
 
Schul le i tung, Schulhaus Kirchstrasse, 
9244 Niederuzwi l  

 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Zu Beginn des zweiten 
Semesters wollen wir Sie 
gerne wieder über die ak-
tuellen Geschehnisse bei 
uns an der Kirchstrasse 
informieren. Schwerpunkte 
bilden dabei der Fas-
nachtsumzug vom 1. März, 
die Aktion Strassenkinder 

der Einführungsklasse von 
Frau Celik und die zweite 
Bauetappe des Pausen-
platzes.  Gerne möchten 
wir Sie als Eltern mehr in 
den Schulalltag einbezie-
hen. Besuchen Sie uns 
doch an den Schulbe-
suchstagen oder beteiligen 

Sie sich aktiv an unserem 
Sporttag. Nähere Informa-
tionen dazu in der Beilage 
oder direkt durch den 
Klassenlehrer oder die 
Klassenlehrerin. Bitte be-
achten Sie auch die Infor-
mationen zur Absenzen-
ordnung!  

 
Für das Team der Kirchstrasse 
 
Die Schulleiter 
 
 
 
 
 
Paul Stengel    Peter Falk 
 
 
 

 

Schulleitung: 
Paul Stengel 
Peter Falk 
Tel: 071 951 53 94 
 
Kontaktzeit: 
Donnerstag 13.30 – 16.10 
Freitag ab 16.10 



 Schulhaus Kirchstrasse 
 Nr. 5 
   

Uzwiler Fasnachtsumzug am Samstag, 1. März 
 
Schon seit langer Zeit 
geisterte die Idee eines 
grossen Fasnachtsum-
zugs durch unsere Köpfe. 
Bald einmal kamen wir auf 
den Gedanken, uns dem 
bestehenden Fasnachts-
umzug, der durch den 
Verkehrsverein organisiert 
wird, anzuschliessen.  
Oft lagen aber die Winter-
ferien ungünstig. In die-
sem Jahr sind die Voraus-
setzungen jedoch optimal, 

die Kirchstrasse ist beim 
Fasnachtsumzug dabei! 
Unter dem Motto „Märli-
welt“ bastelt jede Klasse 
originelle Masken oder 
andere Verkleidungen. 
Fasnachtswagen werden 
gestaltet und Utensilien 
gesammelt. Insgesamt 17 
Gruppen werden im Um-
zug mitmarschieren. Na-
türlich freuen wir uns über 
möglichst viele Zuschaue-

rinnen und Zuschauer am 
Strassenrand.  
Wir starten um 13.29 Uhr 
auf dem Marktplatz Niede-
ruzwil und ziehen mit 
Guggenmusikklängen zum 
Gemeindesaal. Dort erhält 
jeder Fasnachtsbutz ein 
warmes Getränk und 
heisse Wienerli. Jede 
Klasse kann auch an der 
Maskenprämierung teil-
nehmen.  

 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler basteln mit Eifer an ihren Masken: 
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Unser Pausenplatz - der erste Streich ... 
 
In den Herbstferien war es soweit: Unser Kletterturm und 
die Balanciergeräte wurden gebaut. Ein grosser Wunsch 
vieler Schülerinnen und Schüler wurde erfüllt. So finden 
nun in jeder Pause waghalsige Kletterpartien statt.  
Die nächste Überraschung erwartete uns Ende Novem-
ber. Die Pro Juventute unterstützte uns mit einem gross-
zügigen Betrag von 10'000 Fr. Herzlichen Dank dafür! 
 
... und der zweite folgt sogleich! 
 
Die Planung für die nächste Bauetappe läuft bereits. Im 
Frühling wollen wir die Arena  realisieren. Dazu werden 
Offerten verschiedener Baufirmen eingeholt. Die Finan-
zen hat uns der Schulrat bereits zugesichert. Die dritte 
und letzte Bauphase ist auf Frühling 04 geplant. 
 
 
 
 
Aktion Strassenkinder der Einführungsklasse von Frau Celik und Frau Fischer 
  
Wir haben gehört, dass es Kinder gibt, die arm sind und auf der Strasse leben.    
 
Wir haben gebastelt. Marina 
Wir haben Schächteli geschmückt. Lukas 
Wir haben Kärtchen bebastelt. Michel 
Wir haben ein Plakat gemacht. Linda 
Wir haben Zündholzschächteli verkauft. Roland 
Wir haben Sterne verkauft. Sandra 
Wir haben Kerzen verkauft. Emine 
Wir haben hartes Brot gegessen. Jason 
Wir haben Geld gespendet. Nina 
Wir haben fast 300 Franken gesammelt. 
Zeyneo 
Wir geben Geld für die Strassen Kinder. 
Almira 
Das Geld kommt in eine Schule. Bledar 
Die Strassenkinder gehen in die Schule 
und lernen. Enes 
Die Kinder sind jetzt fröhlich. Fekrije 
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Absenzenordnung 
 
Die Absenzen sind in der Gemeinde Uzwil durch die Absenzenordnung vom 1. Januar 
1997 geregelt. In dieser Regelung wird zwischen „Voraussehbarer Abwesenheit“ (Ur-
laub), „Entschuldigungsgründen“ und „Befreiung vom Unterricht“ unterschieden. 
 
Befreiung vom Unterricht 
Im Artikel 96 des Volksschulgesetzes steht: Die Eltern können das Kind an höchstens 
zwei Halbtagen je Schuljahr durch schriftliche Mitteilung an den Lehrer vom Unterricht 
befreien. Die 2 Halbtage können auch unmittelbar vor oder nach den Ferien bezogen 
werden. Sie müssen nicht weiter begründet sein. Unsere Absenzenordnung verlangt, 
dass diese Abwesenheit wenigstens 2 Tage vorher schriftlich der Lehrperson mit-
geteilt wird. Erfolgt die Mitteilung später, gilt die Abwesenheit als unzureichend be-
gründet. 
Bitte beachten Sie, dass diese Tage nicht einfach nachträglich geltend gemacht wer-
den können!! 
 
Voraussehbare Abwesenheit 
In begründeten Fällen (z.B. Arztbesuch, Teilnahme an einer Schweizermeisterschaft) 
kann eine Lehrperson bis zu 2 Tage Urlaub gewähren, die Schulleitung bis zu 5 Tage. 
Gesuche für mehr als 5 Tage und solche, die eine Ferienverlängerung zu Folge ha-
ben, sind an den Schulratspräsidenten zu richten. Das heisst, dass weder die Schullei-
tung noch die Lehrpersonen Urlaub gewähren können, wenn das zu einer Verlänge-
rung der Ferien führt.  
Urlaubsgesuche für mehr als 2 Tage sind von den Eltern schriftlich und begründet 14 
Tage vor Urlaubsbeginn einzureichen. Urlaubsgesuche für Ferienverlängerung werden 
in der Regel nicht gewilligt. 
 
Entschuldigungsgründe 
Eine Abwesenheit gilt in folgenden Fällen als begründet:  
- Unfall oder Krankheit des Schülers. Die Lehrpersonen können ein ärztliches Zeug-

nis verlangen. 
- Ansteckende Krankheit in der Familie des Kindes 
- Ausserordentliche Ereignisse in der Familie, wenn sie die Anwesenheit des Kindes 

erfordern. 
- Todesfälle naher Angehöriger 
- Einhalten religiöser Feiertage 
- Bewilligter Urlaub 
 
Im Sinne der Gleichbehandlung aller Beteiligten wird das Reglement konsequent an-
gewandt. 
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Besuchstage 
 
Die Besuchstage finden auch dieses Jahr wieder im März statt. Während drei 
Tagen haben Sie Gelegenheit, Ihr Kind in der Schule zu besuchen und dem Un-
terricht beizuwohnen. Diese Tage sind auch immer eine gute Gelegenheit, den 
Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern zu vertiefen. Wir freuen uns, wenn wir 
auch Sie in der Schule begrüssen dürfen. 
 
 

Besuchstage: 19.März – 21.März 2003 
 
 
Ferienplan, wichtige Termine und Mitteilungen 
 

Ferien Jahr erster Ferientag letzter Ferientag 
Weihnachtsferien 2002 Sa.   21.12.2002 So.   05.01.2003 
Winterferien 2003 Sa.   01.02.2003 So.   09.02.2003 
Frühjahrsferien 2003 Sa.   05.04.2003 So.   21.04.2003 
Sommerferien 2003 Sa.   05.07.2003 So.   10.08.2003 
Herbstferien 2003 Sa.   27.09.2003 So.   19.10.2003 
Weihnachtsferien 2003 Mi.   24.12.2003 So.   04.01.2004 
Winterferien 2004 Sa.   31.01.2004 So.   08.02.2004 
Frühjahrsferien 2004 Sa.   03.04.2004 So.   18.04.2004 
 
 
 

Auffahrtsbrücke: 29. Mai 2003 – 1. Juni 2003, schulfrei 
 

Fasnachtsumzug: 1. März 2003, 13.29 Uhr 
 

Sporttag in der Zeit vom 5. Mai bis 16. Mai 
 

Impfungen für Kindergartenschüler/innen und 5. Klasse, 
in der Woche vom 19. Mai bis 23. Mai 

 
Urlaub:  
 
Herr Fredy Padrutt bezieht seinen Bildungsurlaub vom 24.02.2003 
bis zu den Sommerferien, um seine Englischkenntnisse zu vertiefen. 


